
30-00-6-18 
 

Satzung über die Entschädigung für ehrenamtlich Tätige in der Stadt Wetzlar vom 
30.10.2011 

 
(Stand: 5. Änderungssatzung vom 13.12.2021) 

 
 
 
 

Aktuelle Regelung: 
 

§ 1 
Verdienstausfall 

 
(1) Der Durchschnittssatz gemäß § 27 Absatz 1 Satz 2 HGO beträgt 10,00 € je angefan-
gene Stunde. 
 
(2) Anstelle des Durchschnittssatzes kann der tatsächlich entstandene und nachgewie-
sene, bei selbständig Tätigen auf der Grundlage des glaubhaft gemachten Einkommens 
ermittelten Verdienstausfall verlangt werden. Dieser tatsächlich entstandene und nach-
gewiesene Verdienstausfall nach Satz 1 wird auf 25 € je angefangene Stunde und zu-
sätzlich auf 100 € pro Tag und 500 € pro Monat begrenzt. 
 
(3) Der Durchschnittssatz ist beschränkt auf die Zeit von montags bis freitags 8:00 Uhr 
bis 18:00 Uhr und samstags von 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr. Dies gilt nicht für im Schicht-
dienst eingesetzte Arbeitnehmer. 
 
 
 
 

Vorschlag Neue Regelung: 
 

§ 1 
Verdienstausfall 

 
(1) Der Durchschnittssatz gemäß § 27 Absatz 1 Satz 2 HGO beträgt 10,00 € je angefan-
gene Stunde. 
 
(2) Anstelle des Durchschnittssatzes kann der tatsächlich entstandene und nachgewie-
sene, bei selbständig Tätigen auf der Grundlage des glaubhaft gemachten Einkommens 
ermittelten Verdienstausfall verlangt werden. Dieser tatsächlich entstandene und nach-
gewiesene Verdienstausfall nach Satz 1 wird auf 50 € je angefangene Stunde und zu-
sätzlich auf 200 € pro Tag und 1.000 € pro Monat begrenzt. 
 

(3) Der Durchschnittssatz ist beschränkt auf die Zeit von montags bis freitags 8:00 Uhr 
bis 18:00 Uhr und samstags von 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr.  Dies gilt nicht für im Schicht-
dienst eingesetzte Arbeitnehmer. 
 
 

Hinweis: geplante Änderungen sind „hervorgehoben“. 


